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Cyberspace and the Law of the Horse

• “[...] the best way to learn the law applicable to specialized 
endeavors is to study general rules. Lots of cases deal with 
sales of horses; others deal with people kicked by horses; still 
more deal with the licensing and racing of horses, or with the 
care veterinarians give to horses, or with prizes at horse 
shows. Any effort to collect these strands into a course on 
'The Law of the Horse' is doomed to be shallow and to miss 
unifying principles.” (FRANK H. EASTERBROOK, 1996)



Universität St. Gallen

Studiengänge: 

• B.A. HSG in Law (BLaw)  
M.A. HSG in Law (MLaw)

• B.A. HSG in Law and Economics (BLE)
M.A. HSG in Law and Economics (MLE)

• M.A. HSG in International Law

• Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, 
International Affairs



Universität St. Gallen: 
Law and Economics

• Wie ist das Recht auf neue technologische Phänomene 
anzuwenden?

• Fokus auf Methodenkompetenz

– Mikroökonomik, Finance, empirische Methoden

– Juristische Methode

– Ökonomische Analyse des Rechts (Law and Economics)

– Ausbildungsziele: 
• Beherrschung der allgemeinen Grundlagen

• Sachverhalts- und Problemanalyse üben

• Erarbeitung von Lösungsansätzen
– Z.B. vertraglich, technisch

– Besteht Regulierungsbedarf? Falls ja, wie soll reguliert werden?



Im universitären Unterricht

• Vermittlung allgemeiner rechtlicher Grundlagen?

• Blockchain eher als Querschnittsthema berücksichtigen?
• Diskussion anhand konkreter Anwendungsbeispiele bzw. case

studies?

• Ideen hierfür in der Praxis und in 
Informatik/Wirtschaftsinformatik suchen?

• Berücksichtigung in Vorlesungen oder Seminaren? Eher 
gegen Ende des Studiums?

• Vertiefte Analyse und Formulierung von Lösungsansätzen in 
Fachartikeln, Term Papers, Bachelor- und Masterarbeiten 
und Dissertationen?

• Fokussierte Weiterbildungen für erfahrene Juristen und 
Spezialisten?



Privatrecht: Rechtsnatur eines Token, 
eines Bitcoin?

• Wie werden «Property Rights» zugeteilt?

• Was kann ein «Property Right» sein? Was sind die Grenzen 
davon?

• Was dürfen die Inhaber eines «Property Rights» mit ihrem 
«Property Right» tun?

• Was sind die geeigneten Rechtsbehelfe gegen eine Verletzung 
der «Property Rights»?

• Schutzregeln und Konsequenzen einer Verletzung der 
«Property Rights»?



AG-Gründung mittels 
Kryptowährungen?

• Soll es zulässig sein, eine Aktiengesellschaft mittels 
Kryptowährungen zu gründen?

• Falls ja, wie ist dies rechtlich zu bewerkstelligen?

• Mit welchen Kryptowährungen?

• Ziel: AG soll das versprochene Kapital tatsächlich erhalten

• Nichterfüllung der Kapitalaufbringungsvorschriften kann 
Sanktionen nach sich ziehen (z.B. Art. 752, Art. 755 OR)



AG-Gründung mittels 
Kryptowährungen?

• AG-Gründungen mittels Kryptowährungen bis 
10. März 2018 (Quelle: MALIK ONG)



AG-Gründung mittels 
Kryptowährungen?



Finanzmarktrechtliche Fragestellungen

• Zahlreiche finanzmarktrechtliche Erlasse (z.B. BankG, GwG, KAG etc.)

• In vielen Fällen muss eine spezifische Bewilligung eingeholt werden, bevor 
ein Geschäft im Anwendungsbereich des Finanzmarktrechts betrieben 
wird

• Verletzung des Finanzmarktrechts kann sanktioniert werden

– z.B. Berufsverbot, Gewinneinziehung, Bewilligungsentzug, Liquidation des 
Geschäfts, Konkurseröffnung, Veröffentlichung der aufsichtsrechtlichen 
Verfügung, strafrechtliche Sanktionen

• Geldwäschereiprävention durch Finanzintermediäre

– Unter bestimmten Bedingungen auch von Nichtbanken zu befolgen

• FINMA hat z.B. bereits in einem speziellen Fallkomplex die Emission von 
«Scheinkryptowährungen» sanktioniert

– Nach Ansicht der FINMA in diesem Fall eine Entgegennahme von 
Publikumseinlage ohne Bankenbewilligung (nicht rechtskräftig)



Beschlagnahme von Kryptowährungen 
im Strafprozess

• Strafrechtliche Charakterisierung der Kryptowährungen als 
«Daten mit Vermögenswert sui generis»; grds. aus 
rechtlicher Sicht beschlagnahmefähig

• Wie sollen diese beschlagnahmt werden?

• Bewegliche Sachen: physische Ergreifung

• Unbewegliche Sachen: Verfügungssperre im Grundbuch 
eintragen

• Forderungen: 
Schuldner anweisen, dass Zahlung an den Gläubiger die 
Schuld nicht tilgt

• Kryptowährungen: ...?
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